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Füllen Sie Ihre Steuererklärung online aus
Für die Steuererklärung 2025 steht 
erstmals das neue E-Tax SG zur 
Verfügung. Mit E-Tax SG können 
Sie Ihre Steuererklärung bequem 
und vollständig online ausfüllen 
und einreichen.

In den letzten Tagen erhielten Sie 
die Steuererklärung für das Jahr 
2025. Ab dieser Steuerperiode kön-
nen Sie Ihre Steuererklärung mit 
E-Tax SG ganz einfach online erle-
digen. Die Webapplikation funktio-
niert auf Computer, Laptop, Tablet 
und Smartphone – ganz ohne Soft-
wareinstallation, Downloads oder 
Updates. Sie ist benutzerfreundlich, 
übersichtlich und leicht zu bedie-
nen. Starten Sie noch heute unter  
steuern.sg.ch/etaxnp.

So geht’s
Für den Zugriff auf E-Tax SG benö-
tigen Sie den E-Login, der ab dem 
1. Januar 2026 für alle verfügbar ist. 
Dieser nutzt AGOV, das bewährte Be-
hördenlogin der Bundesverwaltung. 
Anstelle eines Passworts verwenden 
Sie einen zweiten Faktor, ähnlich wie 
beim Onlinebanking. Hierfür müssen 
Sie die AGOV Access App auf Ihrem 
Smartphone installieren.

Häufige Fragen und Unterstützung
Die Online-Einreichung Ihrer Steu-
ererklärung samt Belegen war noch 
nie so einfach. Bei Fragen zur Steu-
ererklärung stehen wir Ihnen gerne 
zur Seite. Auf steuern.sg.ch/etaxnp 
finden Sie Antworten auf häufig 
gestellte Fragen, Erklärvideos sowie 
unsere Kontaktdaten für telefonische 
und schriftliche Unterstützung.

Die erste Steuererklärung
Für junge Erwachsene, welche zum 
ersten Mal die Steuererklärung aus-
füllen, und weitere Interessierte wie 
Lehrpersonen oder Eltern steht die 
Website www.machs-eifach.ch zur 
Verfügung. Auf der Website finden 
Sie verschiedene Informationen und 
Hilfestellungen in Form von Video-
botschaften, wie die Steuererklärung 
einfach ausgefüllt werden kann.

Fristverlängerungen
Fristverlängerungen zur Einreichung 
der Steuererklärung können Sie bei 
Bedarf über den aufgedruckten QR-
Code auf der Steuererklärung oder 
online über die Internetseite www.
steuern.sg.ch beantragen.

Vorläufige Steuerrechnung
Die vorläufigen Steuerrechnungen 
für das Jahr 2026 wurden in diesen 
Tagen zugestellt. Auch wenn es sich 
um eine vorläufige Rechnung han-
delt, muss der geschuldete Betrag in 
diesem Jahr beglichen werden. Sollte 
die Rechnung zu hoch oder zu nied-
rig ausfallen, können Sie diese an Ihre 
aktuellen finanziellen Verhältnisse an-
passen. Nutzen Sie dazu die Online-
Plattform unter www.steuern.sg.ch 
(eKonto/eFaktoren) oder nehmen Sie 
direkt Kontakt mit dem Steueramt 
auf. Jede Zahlung wird bis zur Schluss-
rechnung zu Gunsten der Steuer-
pflichtigen verzinst. Umgekehrt wird 
der Steuerbetrag der Schlussrech-
nung zu Lasten der Pflichtigen ver-
zinst. Der Zinssatz für das Jahr 2026 
beträgt neu 0,25 Prozent. Sollten Sie 
die vorgegebenen Zahlungstermine 
nicht einhalten können, vereinbaren 
Sie frühzeitig mit dem Steueramt Ra-
tenzahlungen. Ratenzahlungen kön-
nen Sie auch unter www.steuern.
sg.ch (eKonto/eFaktoren) rund um die 
Uhr selber erfassen.

Belege einfach digitalisieren
Mit Snapshare können Sie Ihre Be-
lege, die noch nicht digital vorhan-
den sind, schnell und einfach scan-
nen, überprüfen und sicher in Ihre 
Online-Steuererklärung hochladen. 
Die kostenlose App ist sowohl im 
App Store als auch bei Google Play 
erhältlich.
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Steuerabrechnung in Franken	 Rechnung 2024	 Budget 2025	 Rechnung 2025

Einfache Steuer	 16'279'997.13	 17'012'600	 17'246'828.83	
	

Einkommens-/Vermögenssteuern'
Steuern von Einzelpersonen	 12'535'617.74	 13'100'000	 13'280'084.95
Nachzahlungen	 620'803.21	 600'000	 580'685.43
Korrektur Steuerfuss	 83'000.00	
Verzugs- und Ausgleichszinsen	 27'485.18	 26'000	 27'194.35
Vergütungs- und Ausgleichszinsen	 - 19'202.37	 - 18'000	 - 53'540.56
Erlasse und Abschreibungen	 - 41'333.00	 -28'000	 -2'220.28
	
Anteile am Staatssteuerertrag
Steuern von Unternehmen	 1'142'078.05	 1'200'000	 1'086'863.45
Grundstückgewinnsteuern	 735'932.10	 850'000	 1'489'292.40
Quellensteuern, Grenzgängersteuern	 315'648.55	 316'000	 155'514.45
Verzugs- und Ausgleichszinsen 	 1'167.75	 2'500	 1'614.85
Zinsen, Erlasse und Abschreibungen	 -9'118.35	 -9'000	 -5'789.50

Gemeindesteuern
Handänderungssteuern	 439'235.75	 550'000	 657'074.60
Grundsteuern		 671'057.65	 693'000	 698'118.25
Total Steuerertrag	 16'502'372.26	 17'282'500	 17'914'892.39

Höhere Steuereinnahmen als geplant

Die Steuereinnahmen für das Jahr 
2025 fallen rund 632'000 Fran-
ken höher aus als budgetiert. Der 
gesamte Steuerertrag beläuft 
sich auf 17'915'000 Franken. Wie 
bereits im Vorjahr wichen die 
Grundstückgewinnsteuern pro-
zentual am meisten vom budge-
tierten Betrag ab. 

Im vergangenen Jahr betrug der Steu-
erfuss in Zuzwil 77 Prozent. Die Ein-
zelpersonen (natürliche Personen) be-
zahlten für das Jahr 2025 rund 13,28 
Millionen Franken an Einkommens- 
und Vermögenssteuern. Das sind 
5,9 Prozent mehr Steuern als im Jahr 
2024. Im Vergleich zu den effektiven 
Steuereinnahmen gegenüber dem 
Vorjahr 2024 sind im Rechnungsjahr 
2025 insgesamt rund 744'000 Fran-
ken mehr eingegangen.

Unternehmenssteuern
Deutlich unter dem Vorjahresergebnis 
sind die Steuern der Zuzwiler Unter-
nehmen (juristische Personen) von 
1,09 Mio. Franken. Diese verzeichnen 
gegenüber dem Vorjahresergebnis 
ein Minus von knapp 5 Prozent oder 
gegenüber dem Budget minus 9,4 
Prozent.

Nebensteuern
Der Grundstücksmarkt ist immer 
noch in einem Höhenflug. Die Grund-

stückgewinnsteuern von insgesamt 
1'489'300 Franken liegen rund 75 
Prozent über dem budgetierten Be-
trag. Gegenüber dem Vorjahr sind 
rund 753'400 Franken mehr einge-
gangen. Ebenfalls mehr als geplant 
gingen bei den Handänderungssteu-
ern ein, nämlich 657'100 Franken. 
Das sind 107'000 Franken mehr als 
prognostiziert. Der Ertrag aus den 
Grundsteuern von Fr. 698'100 Fran-
ken entspricht den Erwartungen. Bei 
den Quellen- und Grenzgängersteu-
ern gingen im Jahr 2025 155'500 
Franken ein, mehr als die Hälfte we-
niger als angenommen.

87 Prozent definitiv veranlagt
Der Veranlagungsstand der Steuer-
periode 2024 liegt derzeit bei fast 87 
Prozent und damit über dem kanto-
nalen Durchschnitt von knapp 83 Pro-
zent. Von den Steuererklärungen der 
Jahre 2022 und 2023 sind in Zuzwil 
bis heute über 98 Prozent veranlagt. 

Dank an die Steuerpflichtigen
Im vergangenen Jahr bezahlten die 
Steuerpflichtigen rund 27'200 Fran-
ken Verzugs- und Vergütungszinsen. 
Die Gemeinde leistete 53'500 Fran-
ken Ausgleichs- und Vergütungszin-
sen. Die Steuerausstände belaufen 
sich per Ende 2025 auf 10,4 Prozent, 
im Vergleich zum kantonalen Wert 
von 13,7 Prozent ein guter Wert. Steu-
ersekretär Ralph Gmür dankt: «Fast 
alle Zuzwiler Steuerpflichtigen bezah-
len die Rechnungen pünktlich. Vielen 
Dank dafür, das Steueramt schätzt 
dies sehr.»

Im Vergleich
Das kantonale Steueramt publizierte 
die Kennzahlen zum Steuerwesen. 
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2023 2024 2025

Anzahl Steuerpflichtige

- unbeschränkt 2'913 2'922 2'922

- beschränkt 268 287 292

- steuerfrei (Bagatellfälle usw.) 155 150 146

Total 3'336 3'359 3'360

Steuerkraft

- natürliche Personen 17'929'962 17'200'933 18'012'575

- juristische Personen 728'211 878'522 836’049

- Quellensteuer 162'894 251'423 111'758

Total 18'821'066 18'330'877 18'960'382

- Durchschnitt je Einwohner 3'766 3'647 3'767

- kantonaler Durchschnitt 2'826 2'809 2'941

- Rang im Kanton 4. 4. 4.

Entwicklung einfache Steuer 

- Gemeinde Zuzwil 13,9 % - 4,1 % 4,7 %

Steuerausstände aller Jahre

- Gemeinde Zuzwil 7,84 % 8,66 % 10,43 %

- kantonaler Durchschnitt 13,73 % 13,78 % 13,74 %

Erlasse und Verluste

- Gemeinde Zuzwil 0,07 % 0,28 % 0,10 %

- kantonaler Durchschnitt 0,37 % 0,54 % 0,50 %

Baubewilligungen

Acardea AG, Züberwangen
Wärmepumpenanlage mit Erdwär-
mesonden, Kirchstrasse 32, Zuzwil

Artimmo Art+Immobilien AG, Zuzwil
Photovoltaikanlage, Glärnisch- 
strasse 5, Zuzwil

Florian und Claudia Benz,  
Züberwangen
Photovoltaikanlage, Unterdorf 9, 
Züberwangen

Marc und Diana Blatter, Zuzwil
Wärmepumpe mit Erdwärmesonde, 
Lindaustrasse 4a, Zuzwil

Bruvista GmbH, Zuzwil 
Abbruch Einfamilienhaus / Neubau 
zwei Doppel-Einfamilienhäuser inkl. 
Tiefgarage mit Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe, Mettlenstrasse 3 und 3a, 
Züberwangen

Gregor und Jasmin Bucher, Zuzwil
Schwimmbad mit Wärmepumpe / 
Pergola / Ersatz Stützmauer,  
Alpsteinstrasse 21, Zuzwil

Reto Büchler, Zuzwil
Ersatz Luft-/Wasser-Wärmepumpe, 
Kirchstrasse 5, Zuzwil

Thomas Camenisch, Zuzwil
Projektanpassungen Mehrfamilien-
haus mit fünf Wohnungen,  
Ausserdorfstrasse 2, Zuzwil

Aaron und Magdalena Dort, Zuzwil
Gartenumgestaltung mit Schwimm-
bad und Stützmauersanierung, 
Buchenstrasse 25, Zuzwil

Mario Marty und Nadja Gmünder, 
Henau
Teilabbruch und Ersatzneubau Ein-
familienhaus, Weieren 48,  
Züberwangen

Sonja Nisple, Züberwangen
Erstellung Sichtschutz (anstelle  
Thujahecke), Am Brunnenrain 1,  
Züberwangen

Andreas und Georgina Ruckstuhl, 
Zuzwil
Erweiterung Parkplatz,  
Lenterstrasse 27, Zuzwil

Marcel Schnelli, Zuzwil
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Land-
bachstrasse 4a, Zuzwil

Diese geben Auskunft über die Ent-
wicklung der einfachen Steuer sowie 
über die Steuerkraft von natürlichen 
und juristischen Personen. Sie ermög-
lichen einen Vergleich mit dem kanto-
nalen Mittel. Zuzwil steht diesbezüg-
lich weiterhin gut da. 

Gute Rücklage
Die Abrechnung der Steuereinnah-
men ist ein erster Gradmesser für den 
Rechnungsabschluss der Gemeinde. 
Budgetiert war ein Defizit von über 
1,696 Millionen Franken. Das dürfte 
so nicht eintreten, weil auch einige 
geplante Projekte aus verschiedenen 
Gründen noch nicht ausgeführt wer-
den konnten. Somit wird die finanzi-
elle Ausgangslage für die Gemeinde 
verbessert. Das ist erfreulich, die In-
vestitionen dürften in den kommen-
den Jahren weiterhin steigen.

Steuerstatistik
In Zuzwil verfügen rund 13 Prozent der 
Einwohnerinnen und Einwohner über 
ein steuerbares Vermögen von mehr 
als eine Million Franken. Diese leisten 

einen Anteil von mehr als drei Vierteln 
an die Vermögenssteuern. Dem ge-
genüber stehen rund 41 Prozent der 
Bevölkerung, welche über gar kein 
Vermögen verfügen. Rund 19 Prozent 
der Steuerpflichtigen verfügen über 
ein steuerbares Einkommen von über 
100'000 Franken. Sie bezahlen fast 60 
Prozent der Einkommensteuern.

Bürgerversammlungen 2026

Politische Gemeinde
Freitag, 27. März 2026, 20 Uhr
Turnhalle 1, Zuzwil

Vorgemeinde
Mittwoch, 18. März 2026, 19 Uhr
Aula Schulhaus Züberwangen

Oberstufenschulgemeinde
Sproochbrugg
Mittwoch, 11. März 2026, 20 Uhr
Aula Sproochbrugg, Zuckenriet

Wasserkorporation Zuzwil
Freitag, 6. März 2026, 20 Uhr
Gemeindesaal Sporthalle Zuzwil
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Eiszauber in Züberwangen

Baubewilligungen

Silvan und Patrizia Zehnder, Zuzwil
Schwimmbad, Lindaustrasse 69, 
Zuzwil

Jan und Cornelia Zweipfenning, 
Zuzwil
Photovoltaikanlage,  
Lindaustrasse 67, Zuzwil

Baukontrollen
Der Gemeinderat hat von den Bau-
kontrollen im 2. Halbjahr 2025 Kennt-
nis genommen. Bei vier Bauobjekten 
wurden die Auflagen der Bau- und 
Feuerschutzbewilligung eingehalten, 
bei vier mussten für die Behebung 
der Mängel eine Nachfrist gesetzt 
werden. Für 40 bewilligte Projekte 
im vereinfachten oder im Meldever-
fahren wurde nach Bauvollendung 
die «Selbstdeklaration Baukontrolle» 
eingereicht.

Abschaffung Sektionschefamt 
Der Kanton St.Gallen war der ein-
zige Kanton, der noch die Funktion 
des Sektionschefs kannte. Die digi-
tale Entwicklung in den Bereichen 
Mutationsdaten, Ersterfassung, Ab-
lösung des Dienstbüchleins durch 
den digitalen Dienstmanager usw. 
führten dazu, dass sich der Erhalt 
der militärischen Vertretung auf Ge-
meindeebene nicht mehr rechtferti-
gen lässt. Deshalb beschlossen das 
Sicherheits- und Justizdepartement 
zusammen mit der Vereinigung 
St.Galler Gemeindepräsidentinnen 
und Gemeindepräsidenten, die Funk-
tion des Sektionschefs aufzuheben. 
Für militärische Anliegen oder Fragen 
zur allgemeinen Militärdienstpflicht 
ist seit 1. Januar 2026 das Kreiskom-
mando des Kantons St.Gallen, www. 
kreiskommando.sg.ch, zuständig.

Die Lehrpersonen vom Schulhaus Züberwangen verwandelten während der kalten Win-
tertage den Schulhausplatz in eine einmalige Eisfläche. Die Kinder genossen die ausser-
gewöhnliche Spielmöglichkeit in vollen Zügen. Auch für die Eltern ergab sich dank des 
Eiszaubers die Möglichkeit, sich bei Glühwein und Punsch zu treffen.

Individuelle Prämienverbilli-
gung
Personen in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhältnissen haben Anrecht 
auf individuelle Prämienverbilli-
gungen (IPV). Prämienverbilligungen 
werden nur für ein Jahr beantragt. 
Deshalb muss für jedes Kalenderjahr 
eine neue Anmeldung gemacht wer-
den. Die zu erfüllenden Bedingungen 
und die Höhe der Vergünstigung sind 
im kantonalen Recht geregelt. Mass-
gebend für eine Verbilligung sind die 
persönlichen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse.

Wer hat grundsätzlich Anspruch auf 
eine Prämienverbilligung?
–	 Personen, die am 1. Januar 2026 

ihren Wohnsitz oder ihren Aufent-
haltsort im Kanton St.Gallen hat-
ten.

–	 Zuzügerinnen und Zuzüger aus 
dem Ausland.

Bis wann ist der Anspruch geltend zu 
machen?
–	 Einreichfrist bis 31. März 2026 für 

voraussichtlich Berechtigte mit 

Wohnsitz oder Aufenthaltsort im 
Kanton St.Gallen.

–	 Für Anmeldungen die nicht fristge-
mäss eingereicht werden, entsteht 
der Anspruch auf Prämienverbilli-
gung ab dem Monat der Anmel-
dung.

–	 Für ab dem 2. Januar aus dem 
Ausland Zuziehende endet die An-
tragsfrist am 31. Dezember 2026.

Wie ist der Anspruch geltend zu ma-
chen?
–	 Personen, die nicht angeschrieben 

werden, können auf der Websei-
te www.svasg.ch/ipv-anmeldung 
oder www.svasg.ch/ipv-online das 
intelligente, elektronische Formular 
seit 1. Januar 2026 online ausfüllen 
und abschicken.

Was geschieht bei Änderungen im 
Prämienverbilligungsjahr?
–	 Neuberechnung bei Geburten auf 

Antrag bis spätestens 31. März des 
Folgejahres.

Wer erteilt Auskünfte?
–	 Weitere Informationen erhalten Sie 

auf www.svasg.ch/ipv oder über 
Telefon 071 282 61 91.

Bioabfuhr
Am Freitag, 30. Januar 2026, fin-
det die nächste Bioabfuhr statt. Bitte 
Container bis 7 Uhr bereitstellen. 
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Neues Transportfahrzeug

Die Bürgerschaft genehmigte am 
10. April 2022 den Kredit für die 
Sanierung der Weierenstrasse, 
Abschnitt Brücke Dorfbach bis 
Knoten Schul-/Dorf-/Hüseren-
strasse. Nun gehen die Bauarbei-
ten weiter.

Westlicher Bauabschnitt
Seit vergangenem Montag werden 
auf dem Abschnitt Einlenker Feld-
hofstrasse bis Einlenker Schulstrasse 
die Abschlussarbeiten durch die Toldo 
Strassen- und Tiefbau AG, Wil, ausge-

Strassenarbeiten in Weieren

führt, sofern es die Witterung zulässt. 

Etappe 2 durch Weieren
Die Erneuerung der Werkleitungen 
(Elektrizitätswerk, Wasserversorgung, 
Meteorwasser) zwischen dem Einlen-
ker Feldhofstrasse bis zur Dorfbach-
Brücke startet am Montag, 2. Februar 
2026.

Behinderungen
Die Durchfahrt Züberwangen-Weie-
ren-Zuzwil ist für alle Motorfahrzeuge 
bis 1. Februar 2026 möglich. Während 

den Bauarbeiten der Etappe 2 kann 
die Zufahrt zu den einzelnen Liegen-
schaften mit Behinderungen mehr-
heitlich gewährleistet werden. Die 
Mettlen- und Thurstegstrasse können 
nur via Züberwangen-Hüseren befah-
ren werden. Im Bereich des Knotens 
Weieren-Thurstegstrasse erfolgt eine 
vollständige Sperrung.

Postautohaltestellen
Das Postauto fährt bis 1. Februar 
2026 die Haltestellen «Weieren» und 
«Lindenbaum» an. Wie während der 
ersten Bauetappe werden bei der Ge-
werbestrasse und an der Dorfstrasse 
provisorische Haltestellen eingerich-
tet. Aus heutiger Sicht werden die Sa-
nierungsarbeiten der Etappe 2 bis zu 
den Sommerferien 2026 abgeschlos-
sen.

Kehrichtabfuhr
Der Unterflurbehälter bei der Bushal-
testelle Weieren wird wöchentlich 
geleert. Sollte eine Zufahrt für das 
Kehrichtsammelfahrzeug nicht mög-
lich sein, kann der Kehricht in den Un-
terflurbehälter beim Wohn- und Pfle-
geheim Lindenbaum, beim Parkplatz 
vom Schulhaus Züberwangen oder 
in einem der über 40 aufgestellten 
Unterflurbehältern auf dem Gemein-
degebiet entsorgt werden. Während 
der Bauzeit können auch nicht alle 
Grüngut-Container-Sammelstellen 
angefahren werden. Die Informatio-
nen vor Ort geben Auskunft.

Ausblick ins Jahr 2027
Für den Einbau des Deckbelags, vo-
raussichtlich im Jahr 2027, muss der 
gesamte Strassenabschnitt zwischen 
der Dorfbach-Brücke bis zum Einlen-
ker Schulstrasse vollständig gesperrt 
werden. 

Dank
Der Gemeinderat, die Bauleitung so-
wie das beauftragte Unternehmen 
danken für das Verständnis für die 
Unannehmlichkeiten.

Seit Montag, 19. Januar 2026, werden die Abschlussarbeiten entlang der Weieren-
strasse von der 1. Bauetappe zwischen der Feldhofstrasse bis zum Einlenker Schul-
strasse erledigt. Für die 2. Etappe in Weieren, zwischen der Feldhofstrasse und der 
Dorfbach-Brücke, fahren die Baumaschinen am Montag, 2. Februar 2026, auf.

Der Mercedes-Transporter vom Werkhof hat sein Lebensende erreicht. Seit September 
2004 nutzen die Männer des Unterhaltsdienstes das Fahrzeug, um damit Kies und 
Baumaterial zu transportieren oder die «Kübeltour»  zu den Abfall- und Robidog-Ei-
mer im Gemeindegebiet zu erledigen. Im Herbst 2025 musste der Transporter bei der 
Motorfahrzeugkontrolle vorgeführt werden. Das Resultat war eindeutig: Zu viel Rost. 
Reparaturen lohnen sich nicht mehr. Der Gemeinderat sprach einen Nachtragskredit 
und erteilte den Lieferauftrag an die LIGA Lindengut-Garage AG, Wil, für einen neuen 
VW-Crafter, ein ähnliches Fahrzeug wie der Mercedes-Transporter.
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Vereine
Zuzwil mitenand
Dorfspaziergang «Latsch & Tratsch»
Am Mittwoch, 28. Januar 2026, 
«latscht und tratscht» Zuzwil mit-
enander gemeinsam durchs Dorf. 
Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Ge-
meindehaus. Ob mit Kinderwagen 
oder Rollator – es findet sich immer 
eine passende Strecke für alle. Wie 
lange oder mit welchem Tempo der 
Spaziergang sein wird, ergibt sich 
spontan und ganz im Sinne des Mot-
tos «Latsch und Tratsch». Bei Fragen 
steht Edith Blöchliger unter Telefon 
079 628 87 65 gerne zur Verfügung. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
Der Spaziergang findet bei jeder Wit-
terung statt.

Kinderfasnacht
Am Mittwoch, 11. Februar 2026, 
findet im katholischen Pfarreiheim 
Zuzwil die beliebte Kinderfasnacht 
statt. Zwischen 13.30 Uhr und 16.30 
Uhr wird gelacht und getanzt mit 
«Bubu and Friend». Der Eintritt ist frei. 
Sprühflaschen und Konfetti sind ver-

Impressum

Das Mitteilungsblatt «Zuzwil-aktuell» 
erscheint wöchentlich

Gemeinderatskanzlei Zuzwil
Tel. 058 228 28 60
gemeinde@zuzwil.ch
www.zuzwil.ch

Redaktionsschluss: Montag, 16 Uhr
Auflage: 2420 Exemplare

Beilagen für das Mitteilungsblatt 
können jeweils bis Dienstag, 11.30 
Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei, 
Büro 15, abgegeben werden.

18. Februar 2026 unter www.
sproochbrugg.ch abrufbar sein. Die 
ordentliche Bürgerversammlung der 
Oberstufenschulgemeinde findet am 
11. März 2026 statt. Wir bedanken 
uns für Ihr Interesse und freuen uns 
auf Ihre Teilnahme.

Diverses
Zäme singe
Der nächste Singanlass findet am 
Sonntag, 25. Januar 2026, um 19 
Uhr im kath. Pfarreiheim in Zuzwil 
statt. Das Programm ist unter www.
zäme-singe.ch zu finden. 

Seniorenmittagstisch
Am Donnerstag, 29. Januar 2026, 
findet im Restaurant Kreuz um 11.30 
Uhr der Mittagstisch vom Senioren-
treff statt.

boten. Es gibt eine Kaffeestube.

Ernstfall Krisenvorsorge – wie, wo, 
was in Zuzwil 
Sind Sie vorbereitet für den Ernstfall? 
Zuzwil mitenand lädt alle Einwohne-
rinnen und Einwohner am Dienstag, 
24. Februar 2026, um 20 Uhr in den 
Gemeindesaal zu einem Informati-
onsanlass ein, bei dem das richtige 
Verhalten in Krisenzeiten thematisiert 
wird – sei es bei Naturkatastrophen, 
Stromausfällen oder anderen Notla-
gen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich 
zu informieren und Ihre Fragen di-
rekt an Fachpersonen zu stellen. An-
schliessend können die Schutzräume 
in Zuzwil besichtigt werden. Der An-
lass ist kostenfrei und erfordert keine 
Anmeldung. Wir freuen uns auf viele 
Interessierte.

Bauanzeigen

Bauherrin
Von Holz AG, 
Kirchenackerstrasse 24, Filzbach 
 
Projektverfasserin
S. Müller Holzbau AG, 
Sirnacherstrasse 6a, Wil 

Bauobjekt
Neubau Doppel-Einfamilienhaus samt 
Luft/Wasser-Wärmepumpe               

Standort
Buchenstrasse 33 und 35, Zuzwil 
(GS-Nr. 345)

Bauherrschaft
Reinhold und Monika Kleinburger, 
Unterdorf 8, Züberwangen

Projektverfasserin
skizzenROLLE, 
Harfenberg 2, Kirchberg

Bauobjekt 
Umnutzung und Umbau Geschäfts-
räume in Wohnraum samt Erweite-
rung

Standort
Unterdorf 8, Züberwangen
(GS-Nr. 347)

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in den 
Bauplänen.
 
Einsprachefrist 
Die Bauvorhaben liegen vom 23. 
Januar bis 5. Februar 2026 auf. 
Während dieser Zeit können im Ge-
meindehaus die Pläne eingesehen 
werden.  

Oberstufenschulgemeinde
Sproochbrugg
Geschäftsbericht auf Bestellung
Ab sofort haben Sie, geschätz-
te Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, die Möglichkeit, den Ge-
schäftsbericht in Papierform zu 
bestellen. Und zwar per E-Mail an 
sekretariat@sproochbrugg.ch oder 
mit einem Anruf auf 071 948 70 
10. Der Geschäftsbericht wird ab  

Kirche
Kath. Kirchgemeinde Zuzwil-
Züberwangen
Öffentliche Baubegehung
Der Kirchenverwaltungsrat informiert 
am Sonntag, 1. Februar 2026, ca. 
9.45 Uhr, nach dem Gottesdienst in 
der Kirche Züberwangen über den 
Baufortschritt sowie den weiteren 
Verlauf der Bauarbeiten und freut sich 
über ein grosses Interesse.


